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RS OGH 1990/4/9 Bkd8/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1990

Norm

RAO §9 Abs2

Rechtssatz

Alles, was der Rechtsanwalt in Ausübung seiner Berufstätigkeit in Erfahrung bringt oder was ihm durch Akteneinsicht

zur Kenntnis gelangt, unterliegt der Verschwiegenheitsp3icht, und zwar unabhängig von einer formellen

Vollmachtserteilung bzw Mandatserteilung.
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